
 

 
 

 

Regeln guter wissenschaftlicher Praxis, Verfahren und Sanktionen bei Fehlverhalten 

 

1. Regeln guter wissenschaftlicher Praxis 

1.1. Die von der Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH) Geförderten1 sind verpflichtet, sich über die an 
der jeweiligen Gastinstitution geltenden Regeln für gute wissenschaftliche Praxis zu informieren und 
diese zu beachten. 

1.2. Darüber hinaus verpflichten die Geförderten sich und ihre im Rahmen der AvH-Förderung 
beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Beachtung der folgenden Regeln guter 
wissenschaftlicher Praxis. Bei Verstößen gegen diese Regeln und im Falle eines  wissenschaftlichen 
oder sonstigen Fehlverhaltens (siehe unten Ziff. 2 und 3) können die nachstehend näher 
bezeichneten Sanktionen (siehe unten Ziff. 4) verhängt werden.  

1.3. Als Regeln guter wissenschaftlicher Praxis gelten - allgemein und nach Bedarf spezifiziert für die 
einzelnen Disziplinen - folgende Grundsätze:  

o Allgemeine Prinzipien wissenschaftlicher Arbeit: 
o lege artis zu arbeiten; 
o disziplinspezifische Regeln für die Gewinnung, Auswahl, Dokumentation und langfristige 

Sicherung von Daten und sonstigen Erkenntnissen zu beachten; 
o alle Ergebnisse konsequent selbst anzuzweifeln; 
o strikte Ehrlichkeit im Hinblick auf die Beiträge von Partnern, Konkurrenten und Vorgängern 

zu wahren. 
 

o Zusammenarbeit und Leitungsverantwortung in Arbeitsgruppen: 
o in Arbeitsgruppen kollegiale Zusammenarbeit und Leitungsverantwortung zu gewährleisten; 

insbesondere durch organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass die Aufgaben der 
Leitung, Aufsicht, Konfliktregelung und Qualitätssicherung eindeutig zugewiesen sind und 
tatsächlich wahrgenommen werden; 

o die Forschungstätigkeit anderer nicht zu beeinträchtigen.  
 

o Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses: 
o eine angemessene Betreuung für Graduierte, Promovierende und Studierende zu sichern, 

insbesondere dadurch, dass für jeden von ihnen in der Arbeitsgruppe eine primäre 
Bezugsperson vorgesehen ist. 

 
o wissenschaftliche Veröffentlichungen: 

o wissenschaftliche Veröffentlichungen lege artis nach den jeweiligen disziplinspezifischen 
Regeln und Usancen zu erstellen und zu verbreiten; insbesondere müssen 
Veröffentlichungen, die über neue Ergebnisse berichten sollen, die Ergebnisse und die 
angewendeten Methoden vollständig und nachvollziehbar beschreiben und eigene und 
fremde Vorarbeiten vollständig und korrekt nachweisen.  

 
o Bei Beteiligung mehrerer Personen an einer wissenschaftlichen Arbeit und der 

resultierenden Veröffentlichung kann als Mitautor genannt werden, wer zur Konzeption der 
Arbeit, zur Erarbeitung, Analyse und Interpretation der Daten oder Ergebnisse und zur 
Formulierung des Manuskripts selbst wesentlich beigetragen hat und der Veröffentlichung 
zugestimmt hat; eine sogenannte "Ehrenautorenschaft" ist nicht zulässig; Unterstützung 
durch Dritte soll in einer Danksagung anerkannt werden. 

 
_________________ 
 

1Es sind stets Personen weiblichen und männlichen Geschlechts gleichermaßen gemeint; aus Gründen der sprachlichen 
Vereinfachung wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet.
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2. Wissenschaftliches oder sonstiges Fehlverhalten 
 

2.1. Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt vor, wenn in einem wissenschaftserheblichen Zusammenhang 
bewusst oder grob fahrlässig Falschangaben gemacht werden, geistiges Eigentum anderer verletzt 
oder auf andere Weise deren Forschungstätigkeit beeinträchtigt wird. Entscheidend sind jeweils die 
Umstände des Einzelfalles. Als wissenschaftliches Fehlverhalten  kommen insbesondere in Betracht: 
 

2.1.1. Falschangaben wie  
2.1.1.1. das Erfinden von Daten oder das Verfälschen von Daten, z. B. durch Auswählen und 

Zurückweisen unerwünschter Ergebnisse, ohne diese offenzulegen, oder durch 
Manipulation einer Darstellung oder Abbildung; 

2.1.1.2. unrichtige Angaben in einem Bewerbungsschreiben oder einem Förderantrag, 
einschließlich Falschangaben zum Publikationsorgan und zu in Druck befindlichen 
Veröffentlichungen. 

 
2.1.2. Die Verletzung geistigen Eigentums in Bezug auf ein von einer anderen Person 

geschaffenes urheberrechtlich geschütztes Werk oder von anderen stammende 
wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse, Hypothesen, Lehren oder Forschungsansätze 
wie  

2.1.2.1. die unbefugte Verwertung unter Anmaßung der Autorschaft (Plagiat), die Ausbeutung 
von Forschungsansätzen und Ideen, insbesondere als Gutachterin oder Gutachter 
(Ideendiebstahl); 

2.1.2.2. die Anmaßung oder unbegründete Annahme wissenschaftlicher Autor- oder 
Mitautorschaft; 

2.1.2.3. die Verfälschung des Inhalts; 
2.1.2.4. die unbefugte Veröffentlichung und das unbefugte Zugänglichmachen gegenüber 

Dritten, solange das Werk, die Erkenntnis, die Hypothese, die Lehre oder der 
Forschungsansatz noch nicht veröffentlicht sind; 

2.1.2.5. die Inanspruchnahme der Autor- oder Mitautorschaft einer anderen Person ohne deren 
Einverständnis. 

 
2.1.3. die Sabotage von Forschungstätigkeit, einschließlich des Beschädigens, Zerstörens oder 

Manipulierens von Versuchanordnungen, Geräten, Unterlagen, Hardware, Chemikalien 
oder sonstiger Sachen, die ein anderer zur Durchführung einer wissenschaftlichen Arbeit 
benötigt (einschließlich des arglistigen Verstellens oder Entwendens von Büchern und 
anderen Unterlagen). 

 
2.1.4. die Beseitigung von Primärdaten, sofern damit gegen gesetzliche Bestimmungen oder 

disziplinbezogen anerkannte Grundsätze wissenschaftlicher Arbeit verstoßen wird.  
 

2.2. Wissenschaftliches Fehlverhalten besteht auch in einem Verhalten, aus dem sich eine 
Mitverantwortung für das Fehlverhalten anderer ergibt, insbesondere durch aktive Beteiligung, 
Mitwissen um Fälschungen, Mitautorschaft an fälschungsbehafteten Veröffentlichungen oder grobe 
Vernachlässigung der Aufsichtspflicht. 

 
2.3. Sonstiges Fehlverhalten im Sinne der hier getroffenen Regelungen liegt vor, wenn schwerwiegende 

Umstände festgestellt werden, die die persönliche Eignung des Geförderten als Mitglied 
(Multiplikator) des weltweiten Netzwerks der AvH in Frage stellen.     

 
 
 
3. Sanktionen 
 
Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die oben stehenden Regeln guter wissenschaftlicher Praxis und 
insbesondere im Falle wissenschaftlichen oder sonstigen Fehlverhaltens kann die AvH je nach Art und 
Schwere des festgestellten Fehlverhaltens eine oder mehrere der folgenden Sanktionen ergreifen  
 

3.1. schriftliche Rüge des Betroffenen; 
 
3.2. Aufforderung an den Betroffenen, die inkriminierte Veröffentlichung zurückzuziehen oder falsche 

Daten zu berichtigen (insbesondere durch Veröffentlichung eines Erratums) oder den Hinweis auf 
den Rückruf der Fördermittel durch die AvH an geeigneter Stelle (z. B. in der Veröffentlichung des 
Erratums) aufzunehmen; 
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3.3. Vorläufige Aussetzung von Förderentscheidungen bis zur Klärung des Sachverhalts;  
 
3.4. Ausschluss von der Antragsberechtigung bei der AvH, und zwar auf Dauer oder auf begrenzte Zeit je 

nach Schweregrad des wissenschaftlichen Fehlverhaltens; 
 
3.5. Rücknahme von Förderentscheidungen (gänzlicher oder teilweiser Widerruf einer Bewilligung, 

Rückruf von bewilligten Mitteln, Rückforderung verausgabter Mittel) einschließlich Aberkennung des 
Status als "Humboldtianer"; 

 
3.6. Ausschluss von einer Tätigkeit als Gutachter und in Gremien der AvH.  
 

 
 

4. Verfahren  

Das Verfahren bei Verdacht auf einen Verstoß gegen die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis (Ziff. 1) 
oder auf wissenschaftliches oder sonstiges Fehlverhalten (Ziff. 2) richtet sich grundsätzlich nach folgenden 
Bestimmungen:  

4.1. Werden der AvH konkrete und hinlänglich belegte Verdachtsmomente bekannt, so ist dem vom 
Verdacht Betroffenen unter Nennung der belastenden Tatsachen Gelegenheit zur schriftlichen 
Stellungnahme binnen 4 Wochen zu geben. Gleichzeitig kann der Vollzug einer bereits getroffenen 
Förderentscheidung bis zur Klärung des Sachverhalts vorläufig ausgesetzt werden (Ziff. 3.3.). Die 
Namen des Informierenden und des angeblich Geschädigten werden ohne deren Einverständnis in 
dieser Phase dem Betroffenen nicht offenbart.  

4.2. Zur Aufklärung des Sachverhalts ist die Geschäftsstelle der AvH berechtigt, jederzeit mündliche und 
schriftliche Stellungnahmen von Beteiligten und Dritten anzufordern. 

4.3. Bei Nichteingang einer Stellungnahme oder nach Prüfung der Stellungnahme und dennoch 
fortbestehendem Verdacht teilt die AvH dies dem Betroffenen mit und weist ausdrücklich auf die 
Sanktionsmöglichkeiten der AvH sowie auf ein Remonstrationsrecht des Betroffenen binnen 4 
Wochen hin 

4.4. Unterbleibt die Remonstration, so entscheidet die AvH über die Verhängung einer der oben unter Ziff. 
3 genannten Maßnahmen.   

4.5. Ist die  Remonstration des Betroffenen nach Beurteilung durch die Geschäftstelle der AvH  nicht 
überzeugend und sind insbesondere die Verdachtsmomente nicht plausibel widerlegt, so entscheidet 
die AvH über die Verhängung einer der oben  genannten Sanktionen. Vor der Entscheidung kann die 
AvH bei dem Gremium Ombudsman der DFG oder bei der an der Gastinstitution eingerichteten 
vergleichbaren Stelle eine gutachtliche Stellungnahme zum Vorliegen eines Fehlverhaltens einholen.   

 

5. Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

Die obenstehenden Regelungen gelten für Wissenschaftler, die von der Alexander von Humboldt-Stiftung 
(AvH) gefördert werden, und in sinngemäßer Anwendung auch für Antragsteller für Fördermaßnahmen, 
Gastgeber von Geförderten, Alumni, Mitglieder der Auswahlausschüsse, Gutachter und Sondergutachter 
der AvH. 

Die Regelungen treten am 01.08.2007 in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossene einzelne 
Fördermaßnahmen bleiben von dieser Regelung unberührt, werden jedoch von der allgemeinen Regelung 
erfasst, dass die AvH ihre Förderentscheidungen abändern oder widerrufen kann, falls der AvH nach der 
Bewilligung oder einer anderen Entscheidung Tatsachen bekannt werden, bei deren Kenntnis eine 
Bewilligung oder andere Entscheidung nicht erfolgt wäre. 
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